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Textfestøutzuhgen

1. Planungsrechtliche Festsetzurgp_nacb § 9 Abe.1 BBauG

1. Von der in § 5 Abe.2 Nr.1 BauiWO angeführten Nutiungs—
art “Wirt schaftsstellen land— und forstwirtschaftlicher
Betriebe‘t, ist die Intensivtierhaltung ausgeschlossen.
Sonstige Nutzungsarten nach Nr. 9 und 10 sind, ebenfalls
nicht Bestandteil des Bebav.ungsple.nes und daher unzu
lässig.

2. PUr das haß der baulichen )Jixbzung gelten GRZ 0,3 und
GPZ 0,5, jedoch dürfen die durch Eauenzen festgesetz
ten überbaubaren GruncJ.stücksflächen nicht überschritten
werden. •

3. Grünordnung.

a) Die unbebauten Grundstücks!lächen zwischen Straßen—
• bägrenzungslinie:.imd Gebtuden sind als Ziergärten
zu gestalten.

b)‘ Auf den übrigen Freifl,hen sind die Baumbestände
zu erhalten und zu ergänzen.

c). Auf der öffentlichen FUchs im KurYenbereich ist eine
bepflanzung bis zu 0,80 m Höhe mit einzelnen kleine
ren Laubbaumen zulässig.
Bei Anpflanzung ist der Xtnenbereich freizuhalten.

II. BaugestalterischePectsetzungn nach § 9 Abs.4 i.V.m.
§ 123 u. 124 LBauO
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1. Festsetzungen in der Nutzungsschablone:

Dachform: Batteldach (8])) (Hauptdach)
Traufböhe: TH max. .6,50 in

2. Dachneigung: der vorh. Bebauung anzupassen.

3. Dachöindeckung: dunkelftcbiges Haterial


